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Sehr geehrte Damen und Herren,

in dieser Sonderausgabe geben wir Ihnen einen Überblick über die Neuregelungen auf Grund der Reform des 
Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts, die ab 2009 zu beachten sind.

Das Bundesverfassungsgericht hatte 2006 entschieden, dass das bislang geltende Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrecht insoweit verfassungswidrig ist, als die Bewertungsvorschriften dem Gleichheitssatz 
des Grundgesetzes widersprechen, weil sie den Vermögensarten (Betriebsvermögen, Grundvermögen) bei 
gleichen Steuersätzen unterschiedliche Wertansätze zu Grunde legten. Bis zum 31.12.2008 konnte aber das 
Recht weiter angewendet werden. Durch die Neuregelung werden die einzelnen Vermögensarten künftig 
einheitlich nach Verkehrswerten bewertet. Außerdem gibt es Änderungen bei den Freibeträgen und 
Steuersätzen.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen Fragen haben, sprechen Sie uns 
bitte an. Wir beraten Sie gerne!

01. UNTERNEHMER

02. IMMOBILIENEIGENTÜMER

STEUERSÄTZE UND FREIBETRÄGESTEUERSÄTZE UND FREIBETRÄGE

Den relativ großzügig erhöhten Freibeträgen stehen ebenfalls beachtlich erhöhte Steuersätze gegenüber.Den relativ großzügig erhöhten Freibeträgen stehen ebenfalls beachtlich erhöhte Steuersätze gegenüber.

Die neuen Steuersätze lauten wie folgt:Die neuen Steuersätze lauten wie folgt:
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BEWERTUNG DES GRUNDVERMÖGENSBEWERTUNG DES GRUNDVERMÖGENS

Grundvermögen (u. a. unbebaute und bebaute Grundstücke, die nicht zu einem Betriebs- oder land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen gehören; Erbbaurechte; Wohnungseigentum) ist ab dem 01.01.2009 für 
schenkung- und erbschaftsteuerliche Zwecke mit dem Verkehrswert zu bewerten. Dieser ist anhand von 
Vergleichswerten, dem Ertragswert oder dem Sachwert zu bemessen.

VERGLEICHSWERTVERGLEICHSWERT
Der Vergleichswert ist aus Kaufpreisen für hinsichtlich der wertbeeinflussenden Merkmale gleichartige Grund-
stücke zu bilden. Grundlage sind vorrangig die von den Gutachterausschüssen mitgeteilten Vergleichspreise. 
Der Vergleichswert ist grundsätzlich für Wohnungs- und Teileigentum sowie Ein- und Zweifamilienhäuser 
anzusetzen.

ERTRAGSWERTERTRAGSWERT
Der Grundstückswert ist im Ertragswertverfahren getrennt nach Gebäudeertragswert und Bodenwert zu 
ermitteln. Der Bodenwert ermittelt sich aus Bodenrichtwert und Grundstücksfläche. Für den Gebäudeertrags- 
wert wird die Jahres- oder übliche Miete angesetzt. Davon werden pauschalierte Bewirtschaftungskosten und 
einpauschalierter Bodenwertzins abgezogen. Auf das Ergebnis wird ein Vervielfältiger angewendet. Es ist 
mindestens der Bodenwert als Grundstückswert anzusetzen. Der Ertragswert ist für Mietwohn- und Ge-
schäftsgrundstücke sowie für gemischtgenutzte Grundstücke, für die eine übliche Miete ermittelbar ist, 
anzusetzen.

SACHWERTSACHWERT
Auch im Sachwertverfahren sind Boden- und Gebäudewert zunächstgetrennt zu ermitteln. Für den Gebäude-
sachwert sind die Regelherstellungskosten des Gebäudes heranzuziehen. Die Regelherstellungskostenwerden 
nach marktüblichen gewöhnlichen Herstellungskosten und dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlich-
ten Baupreisindex ermittelt. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Regelherstellungskosten aktu-
alisieren. Auf die Regelherstellungskosten ist ein Altersabschlag vorzunehmen. Der ermittelte vorläufige 
Sachwert ist mit Hilfe von Wertzahlen an die Lage auf dem Grundstücksmarkt anzupassen. Der Sachwert ist 
insbesondere für Grundstücke ohne Vergleichswert, Geschäftsgrundstückeohne übliche Miete und sonstige 
bebaute Grundstücke zu ermitteln.

In allen drei Fällen kann ein niedrigerer Wert nachgewiesen werden.

BESTEUERUNG DES FAMILIENHEIMSBESTEUERUNG DES FAMILIENHEIMS

Das so genannte Familienheim ist ein im Inland, in der Europäischen Union (EU) oder dem Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR; Mitgliedstaaten der EU sowie Island, Norwegen, Liechtenstein) belegenes bebautes 
Grundstück mit einer vom Übertragenden selbst bewohnten Wohnung.

Wie bisher kann das Familienheim steuerfrei unter Ehegatten verschenkt werden. Zukünftig werden von 
dieser Regel auch Lebenspartner erfasst. Das Familienheim muss im Zeitpunkt der Schenkung vom Schenker 
selbst bewohnt sein. Allerdings kann der Beschenkte es sofort weiter geben.

Neu ist, dass das Familienheim auch steuerfrei an den Ehegatten oder Lebenspartner vererbt werden kann. 
Der Erblasser muss in der Wohnung bis zu seinem Tod gewohnt haben oder aus zwingenden Gründen (wohl 
Pflegestufe 3) daran gehindert gewesen sein. Der Erwerber muss die Wohnung sofort wiederum zu eigenen 
Wohnzwecken nutzen und zwar für zehn Jahre. Gibt der Erwerber die Selbstnutzung früher als zehn Jahre 
nach dem Erbfall auf, entfällt rückwirkend die Steuerfreiheit. Auch hier gilt: Ist der Erwerber aus zwingenden 
Gründen (Tod oder Pflegestufe 3) an der Selbstnutzung gehindert, ist das unschädlich.

Das Familienheim kann auch an Kinder oder Enkel, wenn deren Eltern verstorben sind, steuerfrei vererbt 
werden. Dann darf die Wohnung aber nicht größer als 200 m2 sein. Der darüber hinaus gehende Anteil muss 
versteuert werden. Auch die erbenden Kinder oder Enkel müssen die Wohnung zehn Jahre lang selbst be-
wohnen. Zwingende Gründe sind unschädlich. Das Familienheim darf von Kindern oder Enkeln nicht an Dritte 
weiter übertragen werden.

Selbst bewohnen bedeutet, dass der Lebensmittelpunkt in der Wohnung liegt, so dass auch ein Zweitwohn-
sitz möglich ist.

Die nach Aufgabe der Selbstnutzung früher als zehn Jahre nach dem Erwerb fällige Steuer wird auf Antrag 
bis zu zehn Jahre gestundet, wenn der Erwerber die Steuer nur durch Veräußerung des Familienheims zahlen 
könnte.

BESONDERHEITEN BEI ZU WOHNZWECKEN VERMIETETEN GRUNDSTÜCKENBESONDERHEITEN BEI ZU WOHNZWECKEN VERMIETETEN GRUNDSTÜCKEN

Zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke im Inland, in der Europäischen Union (EU) oder dem Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR; Mitgliedstaaten der EU sowie Island, Norwegen, Liechtenstein) sind nur zu 90 % ihres 
Werts steuerpflichtig.

Außerdem gibt es eine Stundungsmöglichkeit. Auf Antrag ist die auf zu Wohnzwecken vermieteten Grund-
stücke entfallende Erbschaftsteuer bis zu zehn Jahre zu stunden. Voraussetzung ist, dass der Erwerber die 
Steuer nur durch Veräußerung des Vermögens bezahlen könnte. Die Stundung erlischt, wenn das Grundstück 
weiter verschenkt wird.

03. ALLE STEUERPFLICHTIGEN

BEWERTUNG NOCH NICHT FÄLLIGER LEBENSVERSICHERUNGEN MIT RÜCKKAUFSWERTBEWERTUNG NOCH NICHT FÄLLIGER LEBENSVERSICHERUNGEN MIT RÜCKKAUFSWERT

Bis zum 31.12.2008 wurden noch nicht fällige Ansprüche aus Lebens-, Kapital- oder Rentenversicherungen 
mit zwei Dritteln der eingezahlten Prämien oder Kapitalbeiträge bewertet. Ab dem 01.01.2009 ist dafür der 
Rückkaufswert anzusetzen. Rückkaufswert ist der Betrag, den das Versicherungsunternehmen dem Ver-
sicherungsnehmer im Falle der vorzeitigen Aufhebung des Vertragsverhältnisses zu erstatten hat. Dieser 
wird in den meisten Fällen höher sein als der Zwei-Drittel-Wert.

KEINE VORLÄUFIGE ERBSCHAFTSTEUERFESTSETZUNG MEHRKEINE VORLÄUFIGE ERBSCHAFTSTEUERFESTSETZUNG MEHR

Das Bundesministerium der Finanzen hat bekannt gegeben, dass wegen deram 01.01.2009 in Kraft getre-
tenen Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts die entsprechenden Erlasse zur vorläufigen Fest-
setzung der Erbschaft- und Schenkungsteuer mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden. Die vorläufigen 
Steuerfestsetzungen müssen nur dann für endgültig erklärt werden, wenn der Steuerpflichtige dies beantragt 
oder wenn die Steuerfestsetzung aufzuheben oder zu ändern ist.

BESSERE BERÜCKSICHTIGUNG VON PFLEGELEISTUNGENBESSERE BERÜCKSICHTIGUNG VON PFLEGELEISTUNGEN

Personen, die den Erblasser unentgeltlich oder gegen unzureichendes Entgelt gepflegt oder Unterhalt ge-
währt haben, können zukünftig 20.000 € steuerfrei erben, wenn das Vererbte als angemessenes Entgelt 
anzusehen ist. Die Begrenzung ist nach Ansicht des Gesetzgebers notwendig, um Missbräuche auszu-
schließen, insbesondere weil die Pflege- oder Unterhaltsleistungen nur bedingt nachprüfbar sind.

BELASTUNG DURCH NIEßBRAUCH AB 2009 ABZUGSFÄHIGBELASTUNG DURCH NIEßBRAUCH AB 2009 ABZUGSFÄHIG

Bis zum 31.12.2008 galt, dass Vermögen, dessen Nutzungen dem Schenker zustanden oder das mit einer 
Rentenverpflichtung oder mit einem Nießbrauch belastet war, ohne Berücksichtigung dieser Belastungen 
besteuert wurde. Die Steuer, die auf den Kapitalwert dieser Belastungen entfiel, konnte nur bis zu deren 
Erlöschen oder der Veräußerung des belasteten Vermögens zinslos gestundet werden. Diese Vorschrift ist ab 
2009 aufgehoben, so dass zukünftig der Kapitalwert von Nießbrauchs- oder Rentenverpflichtungen wert-
mindernd berücksichtigt wird.

ZEITLICHE ANWENDUNG DER NEUREGELUNGENZEITLICHE ANWENDUNG DER NEUREGELUNGEN

Grundsätzlich gelten die neuen Regeln für alle Erb- und Schenkungsfälle nach dem 31.12.2008. Ein Erbe kann 
aber bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung beantragen, dass die neuen Erbschaftsteuerregeln, mit 
Ausnahme der persönlichen Freibeträge, auf Erbfälle zwischen dem 01.01.2007 und dem 31.12.2008 anzu-
wenden sind. Der Antrag kann bis zum 30.06.2009 gestellt werden. In diesem Fall kann die Steuerfest-
setzung entsprechend geändert werden. Diese Übergangsregel tritt am 01.07.2009 außer Kraft.

BEWERTUNG DES BETRIEBSVERMÖGENSUND VON ANTEILEN AN KAPITALGESELLSCHAFTENBEWERTUNG DES BETRIEBSVERMÖGENSUND VON ANTEILEN AN KAPITALGESELLSCHAFTEN

Grundlage der Bewertung von Betriebsvermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften wird ein vereinfachtes 
Ertragswertverfahren. In diesem wird der zukünftig nachhaltig erzielbare Jahresertrag kapitalisiert. Beurtei-
lungsgrundlage ist der in der Vergangenheit erzielte Durchschnittsertrag, der sich aus den Betriebsergeb-
nissender letzten drei Wirtschaftsjahre vordem Bewertungsstichtag herleitet. Ausgangswert ist der einkom-
mensteuerliche Gewinn, der um Hinzurechnungen und Abzüge zu korrigieren ist. Der auf den nachhaltig 
erzielbaren Jahresertrag anzuwendende Kapitalisierungsfaktor besteht aus einem Basiszinssatz,der sich aus 
den Zinsstrukturdaten der Bundesbank ergibt, und einem Zuschlag von 4,5 %. Branchentypische oder 
persönliche Wertminderungsfaktoren werden in diesem vereinfachten Verfahren nicht berücksichtigt.

Die Verkehrswerte nicht betriebsnotwendigen Vermögens, von Beteiligungen und von in den letzten zwei 
Jahren eingelegten Wirtschaftsgütern sind dem Ertragswert hinzuzurechnen.

Der Jahresertrag ist anzusetzen, wenn er höher ist als die Summe der Verkehrswerte der einzelnen Wirt-
schaftsgüter des Betriebsvermögens (Substanzwert).

Das vereinfachte Ertragswertverfahren ist nicht anzuwenden, wenn es zu offensichtlich unzutreffenden 
Ergebnissen führt. Solche können sich beispielsweise im Rahmen von Erbauseinandersetzungen oder zeitna-
hen Verkäufen herleiten lassen.

ERBSCHAFTSTEUERLICHE BEHANDLUNG DES BETRIEBSVERMÖGENSERBSCHAFTSTEUERLICHE BEHANDLUNG DES BETRIEBSVERMÖGENS

Bei der Besteuerung erworbenen Betriebsvermögens gilt es künftig, viele Details zu beachten: 

REGELVERSCHONUNGREGELVERSCHONUNG
Begünstigte Vermögen sind land- und forstwirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen einschließlich 
etwaiger Mitunternehmeranteile und unmittelbar gehaltene Anteile an Kapitalgesellschaften von mehr als 25 
% des Nennkapitals. Das Vermögen muss sich im Inland, in der Europäischen Union oder dem Europäischen 
Wirtschaftsraum befinden. Von diesem Vermögen werden nur 15 % besteuert, es sei denn, das Vermögen 
beträgt weniger als 150.000 € (Abzugsbetrag).

Voraussetzung ist, dass die Summe der jährlichen Lohnsummen innerhalb von sieben Jahren (Behaltensfrist) 
nach dem Erwerb insgesamt 650% der Ausgangslohnsumme (durchschnittliche Lohnsumme der letzten fünf 
vor dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer endenden Wirtschaftsjahre) nicht unterschreitet. Die Aus-
gangslohnsumme unterliegt nicht der Tariflohnindexierung. Wird die Lohnsummengrenze nicht eingehalten, 
erfolgt eine Nachversteuerung in Höhe des nicht eingehaltenen Betrags. Die Unterschreitung der Lohnsum-
mengrenze ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablaufen der Behaltensfrist dem Finanzamt anzuzeigen. Die 
Lohnsummenklausel gilt nicht, wenn die Ausgangslohnsumme Null beträgt oder der Betrieb nicht mehr als 
zehn Beschäftigte hat.

Wird der Betrieb nicht sieben Jahre fortgeführt, entfallen für jedes Jahr der Fortführung 14,28 % der Erb-
schaftsteuer.

Im begünstigten Vermögen enthaltenes Verwaltungsvermögen muss weniger als 50 % des Vermögens aus-
machen. Verwaltungsvermögen sind:

Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke.

Unmittelbare Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von weniger als 25 % des Nennkapitals und sie nicht 
dem Hauptzweck eines Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitutes zuzurechnen sind.

Beteiligungen an Personengesellschaften, wenn deren Verwaltungsvermögen mehr als 50 % beträgt. 

Wertpapiere sowie vergleichbare Forderungen, soweit sie nicht dem Hauptzweck eines Kredit-, Versich-
erungs- oder Finanzdienstleistungsinstitutes zuzurechnen sind. 

Kunstgegenstände, -sammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, Münzen, Edelmetalle und -steine, wenn 
Handel oder Verarbeitung nicht der Hauptzweck des Gewerbebetriebs ist. 

Verwaltungsvermögen unter 10 bzw. 50 %, das dem Betrieb im Besteuerungszeitpunkt weniger als zwei 
Jahre zuzurechnen ist.

Nicht zum Verwaltungsvermögen gehören Grundstücke, die im Rahmeneiner Betriebsaufspaltung oder im 
Konzern überlassen werden sowie bei einer Betriebsverpachtung, wenn der Erbe bereits Pächter war, und bei 
einer Schenkung, wenn der Beschenkte zunächst den Betrieb noch nicht selber führen kann und er diesen 
deshalb zunächst für eine Übergangszeit von maximal zehn Jahren an einen Dritten verpachtet hat, von 
Wohnimmobilien, wenn deren Überlassung im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erfolgt, sowie 
verpachtete land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke.

Außerdem ist zu beachten, dass Umwandlungen nicht zur schädlichen Betriebsaufgabe führen.

VERSCHONUNGSOPTIONVERSCHONUNGSOPTION
Abweichend von der oben dargestellten Verschonung kann der Erwerber unwiderruflich erklären, dass der 
Verschonungsabschlag 100 % betragen soll. Dann beträgt die Lohnsummengrenze 1.000 %, die Behaltens-
frist zehn Jahre und die Verwaltungsvermögensgrenze 10 %. Entsprechend entfallen pro Jahr der Betriebs-
fortführung 10 % der Erbschaftsteuer.

In beiden Fällen gilt wohl, dass beim schenkweisen Übergang von Betriebsvermögen der Schenker entgegen 
der allgemeinen Regel nicht für Steuern in Anspruch genommen werden kann, die durch die Erfüllung von 
Nachversteuerungstatbeständen (Nichteinhaltung Behaltensfrist, Lohnsummengrenze) entstehen. Denn auf 
deren Verwirklichung hat der Schenker keinen Einfluss.

DOPPELBELASTUNG DURCH ERBSCHAFT UND ERTRAGSTEUERDOPPELBELASTUNG DURCH ERBSCHAFT UND ERTRAGSTEUER
Ist Gegenstand der Übertragung ein einkommensteuerverstrickter Gegenstand und ist sein ertragsteuerlich 
anzusetzender Wert geringer als der erbschaftsteuerlich anzusetzende gemeine Wert, kann es bei seiner 
Veräußerung zur Doppelbelastung mit Einkommen- und Erbschaftsteuer kommen. Zur Vermeidung der Dop-
pelbelastung mit Erbschaft- und Ertragsteuern wird die auf die Einkünfte entfallende Erbschaftsteuer bei der 
Einkommensteuer angerechnet, wenn die Einkünfte in den vier vorangegangenen Veranlagungszeiträumen 
der Erbschaftsteuer unterlegen haben. Das bedeutet, wird der vererbte Gegenstand vier Jahre nach dem 
Erbfall einkommensteuerlich relevant verkauft, wird die hierauf entstehende Einkommensteuer um die 
entsprechende Erbschaftsteuer gemindert.

REINVESTITIONSKLAUSELREINVESTITIONSKLAUSEL
Die Veräußerung eines Gewerbebetriebs, eines land- und forstwirtschaftlichen Vermögens oder von Anteilen 
an Kapitalgesellschaften innerhalb der Behaltensfrist führt nicht zur Nachversteuerung, wenn der Veräußer-
ungserlös in begünstigtem Vermögen verbleibt. Davon ist auszugehen, wenn der Veräußerungserlös inner-
halb von sechs Monaten in entsprechendes Vermögen (ohne Verwaltungsvermögen) investiert wird. Erfasst 
werden die Anschaffung neuer Betriebe, Betriebsteile oder Anlagegüter und die Tilgung betrieblicher Schul-
den sowie die Erhöhung von Liquiditätsreserven.

BMF GIBT BASISZINS FÜR VEREINFACHTES ERTRAGSWERTVERFAHREN BEKANNTBMF GIBT BASISZINS FÜR VEREINFACHTES ERTRAGSWERTVERFAHREN BEKANNT

Das Bundesministerium der Finanzen hat den für die Bewertung nicht notierter Anteile an Kapitalgesell-
schaften und des Betriebsvermögens nötigen Basiszins für das vereinfachte Ertragswertverfahren bekannt 
gegeben. Der Basiszins leitet sich aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen ab. Die 
Deutsche Bundesbank hat hierfür auf den 02.01.2009 anhand der Zinsstrukturdaten einen Wert von 3,61 % 
errechnet.

Der Ertragswert ergibt sich aus der Multiplikation des nachhaltig erzielbaren Jahresertrags mit dem Kapital-
isierungsfaktor. Dieser ist der Kehrwert des Kapitalisierungszinssatzes, der sich aus Basiszinssatz und Risiko-
zuschlag ergibt. Unter Berücksichtigung des Risikozuschlags von 4,5 % ergibt sich also für 2009 ein 
Kapitalisierungsfaktor von 12,33.

SONDERAUSGABE

ERWERBER

Ehegatten

Kinder

Weitere Abkömmlinge, z. B. Enkel

Übrige Erwerber Steuerklasse I

Erwerber Steuerklasse II

Erwerber Steuerklasse III

Eingetragene Lebenspartner III

500.000

400.000

200.000

100.000

20.000

20.000

500.000

307.000 €

205.000 €

51.200 €

51.200 €

10.300 €

5.200 €

5.200 €

NEUES RECHT (EUR) ALTES RECHT (EUR)

SACHLICHE FREIBETRÄGESACHLICHE FREIBETRÄGE

Auch die sachlichen Freibeträge wurden geringfügig angehoben. Zum Vergleich nachstehende Tabelle:Auch die sachlichen Freibeträge wurden geringfügig angehoben. Zum Vergleich nachstehende Tabelle:

FREIBETRAG

Versorgungsfreibetrag Ehegatte

Versorgungsfreibetrag eingetragener 
Lebenspartner

Versorgungsfreibetrag Kinder, 
nach Alter gestaffelt

Beschränkt Steuerpflichtige
€
Hausrat Steuerklasse I

Bewegliche Gegenstände I
 €
Hausrat und andere Gegenstände 
in den Klassen II und III

256.000

0

bis 52.000

1.100

41.000

10.300

10.300

NEUES RECHT (EUR)

Wert des steuerpflichtigen Erwerbs
bis einschließlich … EURO

NEUES RECHT (EUR) ALTES RECHT (EUR)   I       II         III

75.000

300.000

600.000

6.000.000

13.000.000

26.000.000

über 26.000.000

7 (7)   30 (12)  30 (17)

11 (11)  30 (17)  30 (23)

15 (15)  30 (22)  30 (29)

19 (19)  30 (27)  30 (35)

23 (23)  50 (32)  50 (41)

27 (27)  50 (37)  50 (47)

30 (30)  50 (40)  50 (50)

52.000

256.000

512.000

5.113.000

12.783.000

25.565.000

über 25.565.000

    Prozentsatz in der Steuerklasse (bisher)

256.000

256.000

bis 52.000

2.000

41.000

12.000

12.000

ALTES RECHT (EUR)


